
 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

  

Die Bestätigung hinsichtlich der Mitgliedschaft im BDR, die der Provinzial 

vorgelegt werden muss, stellt der Vorstand aus.  

  

Im nachfolgenden ist der wesentliche Inhalt des Rahmenvertrages 

zusammengefasst:  

  

1. Gegenstand des Vertrages 

Die Provinzial Nord stellt den Mitgliedern des BDR-HH auf Antrag 

Versicherungsschutz für Vermögensschäden, die bei der Ausübung der 

beruflichen Tätigkeit als Rechtspfleger eintreten und die aufgrund 

gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen zum Schadenersatz verpflichten zur 

Verfügung.  

  

2. Vertragsgrundlagen 

Versicherungsschutz wird für die versicherten Personen geboten nach 

Maßgabe  

a) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur 

Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden und 

b) der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtspfleger (BBR 

Rechtspfleger). 

 

Die entsprechenden Dokumente nebst Versicherungsantrag können in 

jeweils aktueller Form auf der Homepage abgerufen werden. 

  

3. Vertragsbeginn 

Vertragsbeginn ist der 01.01.2006.  

  

4. Versicherungsnehmer und Beitragszahler 

Versicherungsnehmer und Beitragszahler des Einzelvertrages ist auf 

Antrag das jeweilige Mitglied des BDR-HH.  

  

5. Versicherungssummen, Beiträge und Selbstbeteiligung 

Als Versicherungssumme sind Beträge von 50.000 EUR bis 500.000 EUR in 

50.000 EUR - Schritten wählbar.  
 

Folgende Beiträge sind vereinbar:  

Versicherungssumme:  Jahresbeiträge:  

50.000 EUR  19,80 EUR 

100.000 EUR  30,40 EUR 



150.000 EUR  40,00 EUR 

200.000 EUR  48,00 EUR 

250.000 EUR  56,20 EUR 

300.000 EUR 65,40 EUR 

350.000 EUR 73,00 EUR 

400.000 EUR 82,10 EUR 

450.000 EUR 89,70 EUR 

500.000 EUR 97,30 EUR 

 

Die Versicherungssumme wird einfach maximiert zur Verfügung gestellt. 

Die Jahresbeiträge sind Nettobeiträge also zuzüglich Versicherungssteuer 

(derzeit 19 %) zu zahlen.  

Es ist ein Festselbstbehalt von 100 EUR je Versicherungsfall vereinbart. Es 

ist eine jährliche Zahlweise per Einziehungsermächtigung vereinbart.  

  

  

6. Vertragsabwicklung 

Der BDR-HH bestätigt bei Antragstellung und zum Schadenzeitpunkt die 

bestehende Mitgliedschaft. Der BDR-HH zeigt das Ausscheiden eines 

versicherten Mitgliedes aus dem BDR-HH an. 

  

Anträge bitte an folgende Anschrift richten:  

Provinzial Nord Brandkasse AG 

Abteilung Firmenkunden  

Sophienblatt 33 

24114 Kiel  

  

  

Schadenmeldungen richten Sie bitte an:  

Provinzial Nord Brandkasse AG 

Abteilung: Groß-Schaden 

Sophienblatt 33 

24114 Kiel 
 


